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Text 

Insbesondere: 

a) in Rücksicht der auf der Sache haftenden Lasten; 

§ 512. Als ein reiner Ertrag kann aber nur das angesehen werden, was nach Abzug aller nöthigen 
Auslagen übrig bleibt. Der Fruchtnießer übernimmt also alle Lasten, welche zur Zeit der bewilligten 
Fruchtnießung mit der dienstbaren Sache verbunden waren, mithin auch die Zinsen der darauf 
eingetragenen Capitalien. Auf ihn fallen alle ordentliche und außerordentliche, von der Sache zu leistende 
Schuldigkeiten, in so fern sie aus den während der Dauer der Fruchtnießung gezogenen Nutzungen 
bestritten werden können; er trägt auch die Kosten, ohne welche die Früchte nicht erzielet werden. 


